
Satzung
des Vereins „Freunde der Dreilinden-Grundschule e.V.“

aufgrund der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
– Jahreshauptversammlung – am 24.11.2004

1 Name und Zweck des Vereins
1.1 Der Verein führt den Namen ,,Freunde der Dreilinden-Grundschule eV.“. Sein Sitz ist in

14109 Berlin, Dreilindenstr. 65.
Der Verein ist im Vereinsregister unter Nr. 7440 Nz eingetragen.

1.2 Der Verein hat das Ziel, die Dreilinden-Grundschule allseitig fördernd zu unterstützen
und für ihre Aufgaben stetig zusätzliche Mittel zu beschaffen.

1.3 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigende Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch die
Förderung der Erziehung und Ausbildung.

1.4 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

1.5 Mitgliedsbeiträge, Spenden und Erträge, die dem Verein zukommen, hat er ausschließ-
lich zum Zwecke gemäß Ziffer 1.3 gemeinnützig zu verwenden, so z.B. für die Beschaf-
fung von Lehrmaterial, Schülerfahrten, Kosten der Ausbildung und Betreuung der
Schüler etc.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins erhalten.

1.6 Mitglieder haben beim Ausscheiden aus dem Verein keinen Anspruch auf Auszahlung
eines Mitgliedsanteils am Vereinsvermögen oder auf Rückzahlung geleisteter Beiträge.
Der Verein darf keine Person durch Ausgaben. die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

1.7 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2 Mitgliedschaft
2.1 Mitglied kann jeder werden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Aufnahme erfolgt

auf Antrag durch den Vorstand.
2.2 Die Mitgliedschaft erlischt:

– durch freiwilligen Austritt. Dieser ist schriftlich zu erklären.
– durch Tod.
– durch Ausschluss aus wichtigem Grund (z.B. Beitragsrückstand von mehr als 6

Monaten, vereinsschädigendem Verhalten). Der Ausschluss erfolgt durch den Vor
stand. Hiergegen ist Beschwerde zulässig. Sie ist beim Vorstand schriftlich einzurei-
chen. Über sie entscheidet die Mitgliederversammlung in einfacher Mehrheit.



3 Der Vorstand und seine Aufgaben
3.1 Der Verein wird von einem Vorstand geleitet, der aus drei ehrenamtlich tätigen Mitglie-

dern besteht, und zwar
– dem Vorsitzenden,
– seinem Stellvertreter,
– dem Kassenwart und Schriftführer.

3.2 Die Vorstandsmitglieder werden von der Hauptversammlung für die Dauer von zwei
Jahren mit einfacher Mehrheit gewählt. Ihre Amtszeit endet mit der auf das Ende der
Wahlperiode folgenden Mitgliederversammlung. Sie nehmen die Geschäfte aber so
lange wahr, bis sich der neugewählte Vorstand ordnungsgemäß konstituiert hat.

4 Hauptversammlung
4.1 Die Hauptversammlung wird jährlich einmal, nach Möglichkeit im ersten Quartal,

einberufen. Auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder muss eine außerordentliche
Versammlung abgehalten werden. Die Einladung muss schriftlich mit einer Frist von
mindestens einer Woche unter Angabe der Tagesordnung an die letztbekannte Adresse
des Mitgliedes erfolgen.
Die Mitglieder der Gesamtelternvertretung können als Gäste an der Versammlung
teilnehmen. Sie haben auch das Recht, Anträge zu stellen. Über die Sitzung ist ein
Protokoll anzufertigen, welches insbesondere gefasste Beschlüsse enthält und welches
von den Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist. Die Mitgliederversammlung ent-
scheidet über Höhe und Zahlungsweise der Mitgliedsbeiträge.

5 Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins
5.1 Eine Satzungsänderung kann mit mindestens drei Vierteln der Stimmen der anwesen-

den Mitglieder erfolgen.

5.2 Die Auflösung muss mit mindestens drei Vierteln der Stimmen aller Mitglieder erfolgen.

5.3 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an die Dreilinden-Grundschule, die es unmittelbar und aus-
schließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. Der Beschluss über die
Vermögensübertragung bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung des zuständigen
Finanzamtes.


